
Mitteilung an die Kunden der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG 
Allgemeine Tarife für die Grund- und Ersatzversorgung mit Erdgas 

 

Zum 01.04.2022 treten die neuen Grund- und Ersatzversorgungskonditionen Erdgas der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. 

KG für das Gasnetzgebiet Ditzingen in Kraft. 

 

Das folgende Preisblatt ist ein Auszug aus dem Allgemeinen Tarif. Der vollständige Wortlaut des Allgemeinen Tarifs liegt im 
Kundenzentrum der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG in der Bauernstraße 76/1 aus oder kann kostenlos von Ihnen unter 

07156-16584-0 oder kundenzentrum@sw-ditzingen.de angefordert werden. 

 

Preisübersicht für den Allgemeinen Tarif der Grundversorgung mit Erdgas gültig ab 1. April 2022 

 Stufe 1 
0 – 50.000 kWh/a 

Stufe 2 
50.001 – 300.000 kWh/a 

Stufe 3 
300.001 – 1.000.000 kWh/a 

Stufe 4 
1.000.001 – 1.500.000 kWh/a 

 Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh 

Arbeitspreis netto 16,14 16,14 16,14 16,14 

Arbeitspreis brutto 19,20 19,20 19,20 19,20 

    

 €/Jahr €/Jahr €/Jahr €/Jahr 

Grundpreis netto 229,56 370,01 928,72 2.223,82 

Grundpreis brutto 273,18 440,31 1.105,18 2.646,35 

 
Anmerkung: Die Bruttopreise inkl. Umsatzsteuer von 19 % (Stand 01.04.2022) sind gerundet. 
 

Das Gas (Erdgas der Qualität H) wird mit einem Brennwert (Hs) von ca. 11,333 kWh/m3 mit den nach den anerkannten Regeln der Technik zulässigen Schwankungen sowie einem Ruhedruck, 

der in der Regel ca. 22 mbar beträgt, zur Verfügung gestellt. Der Verrechnungsbrennwert wird nach der technischen Regel G 685 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) 

aus dem Brennwert (Hs) unter Berücksichtigung von Druck und Temperatur des Gases im Betriebszustand ermittelt. Er beträgt ca. 10,57 kWh/m3. 

 

Mitteilung für die Ersatzversorgung von Erdgas im Niederdruck 
 

Ihr Versorger liefert keine Energie mehr, dann springt die Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG mit einer Ersatzversorgung 

als örtlicher Grundversorger ein. Die Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG beliefern Sie automatisch bis zu drei Monate lang 
mit Energie – diese Ersatzversorgung ist im Energiewirtschaftsgesetz geregelt. 

Zum 01.04.2022 gelten in der Ersatzversorgung von Nicht-Haushaltskunden* mit mehr als 10.000 kWh Jahresverbrauch 
oder Letztverbrauchern mit Lastgangmessung für die Belieferung mit Gas die nachfolgenden Preise.  

 

 Arbeitspreis Energie netto in ct/kWh Grundpreis netto in €/Jahr 

 Cent/kWh  

Niederdruck 13,34 800,00 

Für die Gaslieferung sind zusätzlich das Netznutzungsentgelt, die Konzessionsabgabe, die Bilanzierungsumlage, die CO2 

Abgabe nach dem BEHG und die Energiesteuer zu entrichten. Ferner ist das der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG vom 

Messstellenbetreiber berechnete Entgelt für den Messstellenbetrieb in gleicher Höhe zu zahlen, wie es der Stadtwerke 
Ditzingen GmbH & Co. KG in Rechnung gestellt wird. Zusätzlich ist die Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe zu entrichten.  
 
 
* Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt beziehen oder für den Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder 
gewerbliche Zwecke jedoch nicht mehr als 10.000 kWh pro Jahr kaufen. 

1. Haushaltskunden*  

Die Preise der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG für die Versorgung von Haushaltskunden mit Gas im Rahmen der Ersatzversorgung entsprechen den allgemeinen Preisen der 
Grundversorgung. Diese finden Sie auf der Homepage der Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG. Für den Fall, dass Stadtwerke Ditzingen GmbH & Co. KG den Haushaltskunden* auch nach 

Ende der Ersatzversorgung beliefert, ohne dass ein schriftlicher Sondervertag geschlossen wird, erfolgt die weitere Belieferung zu den Konditionen der Grundversorgung der Gas GVV. 

2. Nicht-Haushaltskunden > 10.000 kWh pro Jahr oder Letztverbraucher mit Lastgangmessung (RLM)  

Für Entnahmestellen von Nicht-Haushaltskunden mit Leistungsmessung oder einem Jahresverbrauch von über 10.000 kWh, die im Rahmen der Ersatzversorgung Gas im Niederdruck 

beziehen, gelten die nachfolgenden Preise. Die Belieferung erfolgt für maximal drei Monate. Sollte in dieser Zeit kein neuer Liefervertrag mit einem Lieferanten geschlossen werden, wird 
die Verbrauchsstelle dem Netzbetreiber zur Sperrung angezeigt. 

   
 

 


